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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Am 27. September kündigte Doris Leuthard dann ihren definitiven Rücktritt per Ende
2018 an und erfüllte damit den vielseitigen Wunsch einer Doppelvakanz – lediglich zwei
Tage vor der Aargauerin hatte Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt ebenfalls auf
Ende Jahr bekannt gegeben. Die CVP-Magistratin gab zu Protokoll, dass der
Doppelrücktritt nicht abgesprochen gewesen sei. Schneider-Ammann habe eigentlich
gesagt, dass er bis zum Ende der Legislatur bleiben werde, während sie schon lange
gewusst habe, dass für sie Ende 2018, also nach über zwölf Jahren, Schluss sei. Weil
aber die Spekulationen ins Kraut geschossen seien, habe sie beschlossen, ihren
Rücktritt einen Tag früher als geplant zu verkünden. Leuthard erwähnte zudem, dass sie
selber eine Doppelvakanz durchaus auch kritisch sehe, da eine solche immer auch mit
Unsicherheiten und der Wahrscheinlichkeit personeller Wechsel in den Departementen
versehen sei. 
Ihre Rücktrittsverlesung vor dem Parlament verlief einigermassen emotional; unter
Tränen sagte die Magistratin, dass sie die Arbeit sehr gerne gemacht habe und hoffe,
dass man damit zufrieden sei. Die ehemalige Vorsteherin des
Volkswirtschaftsdepartements (2006 bis 2010) – damals EVD, heute WBF – und aktuelle
Vorsteherin des UVEK (zwischen 2010 und 2018) gab eine gewisse Amtsmüdigkeit zu. Die
Arbeit im Bundesrat sei schwieriger geworden, was auch der zunehmenden
Parteipolarisierung geschuldet sei. Man müsse in der Politik wieder vermehrt Lösungen
suchen statt Probleme zu bewirtschaften. Viele Probleme könnten zudem nicht mehr
aus einer rein schweizerischen Perspektive gelöst werden; ohne internationale
Vernetzung könnten die Interessen der Schweiz gar nicht mehr vertreten werden. Auch
den zunehmenden Druck der Parteien auf ihre jeweiligen Bundesrätinnen und
Bundesräte beurteilte Leuthard als negative Entwicklung für das Regierungskollegium. 
Die CVP-Magistratin erhielt viel Lob. So hoben die FDP und die SVP ihre Verdienste bei
der Sicherstellung und Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur hervor, während die SP
die Energiepolitik mit der eingeleiteten Energiewende lobte. In der Tat hatte sich die
Aargauerin von einer Atombefürworterin (die Aargauer Zeitung erinnerte an ihren
Übernamen «Atom-Doris») zur massgeblichen Treiberin des Atomausstiegs gewandelt –
was ihr die BaZ in ihrer Rückschau freilich auch als Opportunismus vorwarf. In den
Medien wurde auch vorgerechnet, dass Leuthard von 18 Volksabstimmungen, die sie
jeweils als Departementschefin zu vertreten gehabt hatte, deren 16 gewonnen habe –
einzig die Zweitwohnungsinitiative und das Referendum gegen die Autobahnvignette
(Finanzierung des Nationalstrassennetzes) habe sie trotz ihres Kommunikationstalents
und ihrer aussergewöhnlichen Dossierkenntnis nicht zu ihren Gunsten entscheiden
können. Le Temps bezeichnete die abtretende Magistratin deshalb als «artiste de la
démocratie directe». Der Blick feierte sie als «eine der erfolgreichsten Bundesrätinnen
aller Zeiten» und im St. Galler Tagblatt wurde sie als «Ausnahmepolitikerin» gewürdigt,
die sich als «Glücksfall für das Land» entpuppt habe: «Ihr politischer Instinkt gepaart
mit Bodenhaftung und Charme» habe sie in der Bevölkerung sehr beliebt gemacht. Die
NZZ erklärte ihren Abstimmungserfolg mit ihrem Instinkt für Mehrheitsfähigkeit;
allerdings habe ihr auch der Mut für Neues gefehlt. Als Wermutstropfen in Leuthards
Amtszeit wurde der Subventionsskandal der Postauto AG erörtert, der allerdings nicht
an ihr haften bleiben dürfte, weil die politische Verantwortung eher bei der
Finanzkontrolle liege – so die Aargauer Zeitung. Die Medien waren sich zudem nicht
einig, ob das neue, noch von Leuthard initiierte Mediengesetz zu loben oder zu
verwerfen sei. Den einen war das Papier zu SRG-freundlich und führe mittelfristig zu
staatlicher Medienförderung, die anderen unterstützten den darin verpackten Vorwurf
an die fehlende Innovationsfreudigkeit privater Medien. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.09.2018
MARC BÜHLMANN

Die Höhe der Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern gerät ab und zu in den
medialen Fokus. Das aktuelle Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vorsorge
von Magistratspersonen und die entsprechende Verordnung sehen eine jährliche
Rentenauszahlung von CHF 223'917 vor. Dies gilt allerdings nicht für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte, die nach Vollendung ihres Regierungsmandats noch
einem Erwerb nachgehen. Übersteigt dieses Erwerbseinkommen zusammen mit der
Rente den Jahreslohn eines amtierenden Bundesratsmitglieds, wird das Ruhegehalt

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2018
MARC BÜHLMANN
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entsprechend gekürzt. 
Ein Ruhegehalt in dieser Höhe sei insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden
AHV-Reform stossend und «luxuriös», begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine
parlamentarische Initiative, mit der er eine zeitgemässe Altersvorsorge für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte forderte. Er schlug damit eine berufliche Vorsorge vor
oder forderte zumindest eine Kürzung der momentanen Rente. 
An ihrer Sitzung Anfang November 2018 sprach sich die SPK-NR mit 16 zu 8 Stimmen bei
1 Enthaltung gegen Folge geben aus. Als Grund gab die Mehrheit an, dass der
Rücktrittsentscheid eines Regierungsmitglieds nicht von finanziellen Überlegungen zur
Altersvorsorge abhängig sein dürfe. Die Kommissionsminderheit plädierte hingegen für
eine Vorbildfunktion des Bundesrats, die es mit sich bringe, dass man Kürzungen in der
Altersvorsorge in Kauf zu nehmen habe. 2

In der Verteidigung seiner parlamentarischen Initiative bemühte Thomas Burgherr (svp,
AG) die Abzocker-Initiative, die deutlich gemacht habe, dass die Bevölkerung eine
Begrenzung der Löhne von Mitgliedern der Chefetage wolle. Dies müsse auch für die
Politik gelten, weshalb die Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern entweder
reduziert oder wenigstens in dem Sinne reformiert werden müsse, dass sie in eine
berufliche Vorsorge umgestaltet werde. Eine Rente von rund CHF 220'000 pro Jahr sei
nicht mehr zeitgemäss. 
Der Rat liess sich in der Frühjahrssession 2019 – mit Ausnahme der geschlossenen SVP-
Fraktion und zwei Mitgliedern der GL-Fraktion – aber scheinbar eher von den
Argumenten der Kommission überzeugen: Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Valérie Piller
Carrard (sp, FR) machten für die SPK-NR deutlich, dass sich das bestehende System
bewährt habe und es auch administrativ einfach umsetzbar sei, weshalb es keinen
Grund für eine Reform gebe. Mit 118 zu 64 Stimmen wurde der Initiative keine Folge
gegeben. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur
EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 4

Die für die Sommersession 2018 vorgesehene Beratung des Geschäftsberichtes des
Bundesrats wurde vertagt. In diesem Bericht, der jeweils im Februar eines Jahres
vorliegt, legt die Regierung Rechenschaft über getroffene Massnahmen des Vorjahres
ab. Die Geschäftsprüfungskommissionen haben diesen Rechenschaftsbericht
anschliessend zu beraten und einen Antrag hinsichtlich Genehmigung zu stellen.
Courant normal ist, dass der Bericht in der Sommersession von beiden Kammern zur
Kenntnis genommen wird. Im Rahmen der Beratung des Geschäftsberichtes betrachten
die GPK beider Räte jeweils auch die Berichte zu den verschiedenen
Bundesunternehmen und untersuchen, inwieweit die strategischen Ziele dort erreicht
worden sind. 
Ein entsprechender Jahresbericht 2017 lag nun aber für die Post noch nicht vor, da die
aufgedeckte gesetzwidrige Buchungspraxis bei der PostAuto Schweiz AG
(Postautoskandal) Mehrinformationen bedingte, die dem Bundesrat noch nicht
vorgelegen hatten, als er seinen Geschäftsbericht im Februar abgeschlossen hatte. Die
GPK-NR und die GPK-SR beschlossen an einer gemeinsamen Sitzung Mitte Mai, dass
diese zusätzlichen Informationen für eine Gesamtbeurteilung des bundesrätlichen
Geschäftsberichtes aber notwendig seien. Den Antrag bezüglich der Genehmigung des
gesamten Geschäftsberichtes wollten die GPK erst beschliessen, wenn sie auch über
diese neuen Informationen verfügen. Man sei aber zuversichtlich, dass dies bis zur
Herbstsession möglich sei, so dass die Räte im Herbst über den Bericht beraten
könnten, erklärten die GPK in ihrer Medienmitteilung. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2018
MARC BÜHLMANN

Die vertagte Beratung des Geschäftsberichts des Bundesrats 2017 wurde von den
Räten in der Herbstsession 2018 nachgeholt. Die von der GPK beider Räte
eingeforderten zusätzlichen Informationen zum «Fall PostAuto» lägen vor und deshalb
empfehle sie den Räten die Genehmigung des Berichts, so die GPK in einer
Medienmitteilung. Sie werde den Fall allerdings weiter beobachten und Bericht
erstatten. Zudem habe sie den Bundesrat gebeten, den Fall im Geschäftsbericht 2018
genauer zu erörtern.
In der Ratsdebatte informierten die verschiedenen Kommissions- und
Subkommissionsvertretungen über die wichtigsten Punkte. Bundespräsident Alain
Berset im Nationalrat und Finanzminister Ueli Maurer im Ständerat erinnerten an die
drei Leitlinien, an denen sich der Bericht und die Tätigkeiten des Bundesrats
orientierten: Die nachhaltige Sicherung des Wohlstands, die Förderung des nationalen
Zusammenhalts sowie ein Auftreten als verlässliche internationale Partnerin. Diese drei
Leitlinien werden mit 17 definierten Zielen verfolgt, deren Erreichungsgrad mit
verschiedenen Indikatoren gemessen und jährlich im Bericht ausgewiesen wird. Beide
Bundesräte dankten der GPK und hoben nicht ohne Stolz das bisher Erreichte hervor:
So habe man mit 41 Staaten die Einführung des automatischen Informationsaustauschs
über Finanzkonten geregelt, die Totalrevision des CO2-Gesetzes entworfen, die
Weiterentwicklung der IV und die Totalrevision des Bundesgesetzes über genetische
Untersuchungen beim Menschen vorangetrieben, einen nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
verabschiedet und Grundsatzentscheide zum Kampfflugzeugkauf gefällt. Zudem gingen
sie auf einzelne Punkte ein, die nicht ganz zufriedenstellend seien, so etwa die
abgelehnte Unternehmenssteuerreform, der Fall der Postauto AG, der Cyberangriff auf
die Ruag oder die stockenden Verhandlungen zum Rahmenabkommen mit der EU. In
beiden Kammern wurde der Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des
Bundesrates für das Jahr 2017 stillschweigend angenommen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2018
MARC BÜHLMANN

Der Geschäftsbericht des Bundesrats 2018 wurde von den Räten in der Sommersession
2019 beraten. Im Geschäftsbericht legt die Regierung Rechenschaft über die
Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten in einem Berichtsjahr ab. In den Ratsdebatten
berichten die Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichtskommissionen über die
Beratungen, die sie mit den Bundesrätinnen und Bundesräten zum Geschäftsbericht
geführt haben. National- und Ständerat nehmen dann in Form eines Bundesbeschlusses
Kenntnis von diesem Bericht. 
Für die GPK berichteten Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) im Ständerat und Doris Fiala
(fdp, ZH) im Nationalrat. Die GPK hätten mit der Regierung zwei Querschnittthemen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2019
MARC BÜHLMANN
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behandelt, deren Auswertungen noch ausstünden: den Umgang der Departemente mit
Kritik durch Bürgerinnen und Bürger bei Aufsichtsbeschwerden sowie die Ferien- und
Zeitguthaben der Topkader in der Bundesverwaltung. Die Fragen der GPK seien vom
Bundesrat zufriedenstellend beantwortet worden und man beantrage deshalb die
Genehmigung des Geschäftsberichts. 
In der Folge berichteten Subkommissionssprecherinnen und -sprecher gestützt auf den
Geschäftsbericht über die einzelnen Departemente. Sowohl im Ständerat als auch im
Nationalrat stand dabei die Cyberabwehr im VBS im Zentrum. Er könne mit Genugtuung
feststellen, dass sich der Bund der Dringlichkeit dieses Themas bewusst sei, führte
Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat aus. Insbesondere durch die Cyberattacke auf die
RUAG sei das VBS sensibilisiert worden und habe den Aktionsplan Cyberdefence
ausgearbeitet, berichtete hierzu Ida Glanzmann (cvp, LU) in der grossen Kammer. Beim
EDA stand die Frage «Wie weiter mit dem Brexit?» im Zentrum. Damien Müller führte
aus, dass ein geordneter Übergang mit insgesamt fünf unterzeichneten Abkommen
möglich sein sollte. Ida Glanzmann berichtete bei der Präsentation des EDA über die
Diskussionen um den aufgeschobenen Beitritt der Schweiz zum
Kernwaffenverbotsvertrag. Entgegen einer angenommenen Motion Sommaruga (sp, GE;
Mo. 17.4241) wolle man im Moment nur einen Beobachterstatus anstreben, um die
Neutralität der Schweiz nicht zu gefährden. Beim WBF wurde in beiden Räten über den
ETH-Bereich berichtet. Gegenstand waren die medial begleiteten Vorwürfe gegen
verschiedene Personen an der ETH Zürich, Mobbing, Korruption sowie Amts- und
Machtmissbrauch betrieben zu haben. Die GPK sei nach intensiven Gesprächen mit den
Verantwortlichen der ETH zur Überzeugung gelangt, dass es einen Kulturwandel
brauche, führte Yvonne Feri (sp, AG) im Nationalrat aus. Die Oberaufsicht über die ETH
unterliege Bundesrat Parmelin und der sei sich der Situation bewusst, versicherte
Joachim Eder (fdp, ZG) im Ständerat. Ein weiteres WBF-Thema in beiden Räten waren
die Kriegsmaterialausfuhren. Man habe ja manchmal das Gefühl, die Schweiz liefere
Waffen an Schurkenstaaten, so Joachim Eder in der kleinen Kammer. Dies sei aber
mitnichten der Fall. Vielmehr stehe die Schweiz hinsichtlich Transparenz von
Waffenexporten international an erster Stelle. Man habe aber Fragen im Zusammenhang
mit Medienberichten über Schweizer Handgranaten und Sturmgewehre, die angeblich
im Jemen-Krieg aufgetaucht seien, klären können – so Yvonne Feri im Nationalrat. Beim
EFD wurden die Rolle der Finma und die Cyberrisiken für den Finanzplatz Schweiz
diskutiert. Die Finma nehme ihre Aufsicht gut wahr und das «interdepartementale
Kompetenzgerangel» beim Thema Cyberrisiken habe sich erledigt: Die Federführung
und die Koordination liegen beim EFD, das VBS ist zuständig für die Cyberdefence und
das EJPD für die Cyberkriminalität. Von speziellem Interesse war die Postauto-Affäre,
auf die der Bundesrat im Geschäftsbericht auf Geheiss der GPK in einem eigenen
Kapitel eingehen musste. Diesem Auftrag sei die Exekutive nachgekommen, berichtete
Claude Hêche (sp, JU) im Ständerat. Die Aufarbeitung der Affäre sei jedoch noch nicht
abgeschlossen. Darüber hinaus erwähnte Hêche bei der Berichterstattung zum EDI die
Gesundheitskosten, deren Wachstum als problematisch betrachtet werde.
Gesundheitsminister Alain Berset habe aber alle Fragen der GPK beantworten können.
Peter Föhn (svp, SZ) und Valérie Piller Carrard (sp, FR) berichteten schliesslich über die
Bundeskanzlei und das EJPD. Bei der Bundeskanzlei standen Fragen zur Entwicklung bei
Vote Electronique im Vordergrund. Die GPK würden die Problematik eng begleiten, so
die Subkommissionssprecherin bzw. der Subkommissionssprecher. Hauptthema beim
EJPD war die Terrorismusbekämpfung. Es gebe nach wie vor ein Sicherheitsrisiko für
die Schweiz und die Kantone; mit verschiedenen Projekten und vor allem dem
anstehenden neuen Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus würde hier aber viel unternommen. 
In beiden Räten fasste Ueli Maurer in seiner Funkion als Bundespräsident ein paar der
erreichten Ziele im Rahmen der drei Leitlinien (Wohlstandsicherung; nationaler
Zusammenhalt und internationale Zusammenarbeit; Sicherheit und verlässliche
internationale Partnerschaften) zusammen. Er bedankte sich am Schluss für die sehr
offene und konstruktive Zusammenarbeit mit den GPK. Der Bundesrat profitiere sehr
von den Fragen und Hinweisen einer Kommission, «die sehr oft unterhalb des Radars
arbeitet, das aber sehr intensiv und gut macht». 7
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Bundesverwaltung - Organisation

Ohne Diskussion lehnte der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 eine Motion von
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) ab, die mehr Transparenz bei öffentlichen Übernahmen durch
Staatsunternehmen und staatsnahe Betriebe gefordert hätte. Der Zürcher wollte
deutlichere Bestimmungen für jene Fälle einführen, in denen die Übernahme eines
vormals privaten Unternehmens zu einer Verstaatlichung führen könnte. Öffentlichkeit
und Markt seien momentan diesbezüglich zu wenig gut informiert, argumentierte er.
Der Bundesrat wies in seiner Antwort darauf hin, dass das geltende Recht die von der
Motion geforderte Informationspflicht bereits vorsehe und deshalb kein
Handlungsbedarf bestehe. 8

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Im Frühjahr gab der Bundesrat den Vorentwurf für ein neues Bundespersonalgesetz
(BPG), welches das alte Beamtengesetz ablösen soll, in die Vernehmlassung. Als
wichtigste Neuerung ist die Aufhebung des Beamtenstatus vorgesehen. Die
Beschäftigten des Bundes würden in Zukunft nicht mehr auf vier Jahre gewählt,
sondern mit einem kündbaren öffentlich-rechtlichen Anstellungsvertrag eingestellt, der
sich weitgehend am Obligationenrecht (OR) orientiert. Gegenüber dem OR bietet das
BPG eine bessere Arbeitsplatzsicherheit durch längere Kündigungsfristen (3 Monate in
den ersten 5 Jahren, dann 4 und ab dem 11. Jahr 6 Monate) und einen ausgebauten
Kündigungsschutz, indem in jedem Fall die Begründung für eine Auflösung des
Anstellungsverhältnisses schriftlich mitgeteilt werden muss, und der Entscheid
angefochten werden kann. Wenn der Bund bei Entlassungen aus wirtschaftlichen
Gründen keine vergleichbare Stelle anbieten kann, muss er gemäss dem Vorentwurf
eine Abgangsentschädigung anbieten. Dasselbe gilt auch bei der Entlassung von
langjährigen Mitarbeitern und von solchen, für deren Beruf ausserhalb der
Bundesverwaltung keine Nachfrage besteht. Für die Post und die SBB schreibt das neue
Gesetz zwingend den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags mit den
Angestelltenorganisationen vor. In Lohnfragen blieb der Entwurf relativ offen und würde
dem Bundesrat damit mehr Flexibilität geben als das geltende Gesetz. Durch den
Verzicht auf die bisherigen starren Gehaltsstufen und auf die Festsetzung von Minimal-
und Maximallöhnen hätte er die Möglichkeit, Leistungslöhne einzuführen und
Anpassungen an die Arbeitsmarktlage vorzunehmen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.05.1998
HANS HIRTER

Die Gewerkschaften des Bundespersonals äusserten heftige Kritik am Vorentwurf des
neuen Gesetzes. Mit der Unabwendbarkeit der Abschaffung des Beamtenstatus –
welche in zahlreichen Kantonen und Gemeinden bereits erfolgt ist – hatten sie sich
zwar abgefunden. Die Möglichkeit, Anstellungsverhältnisse aus betrieblichen und
wirtschaftlichen Gründen aufzulösen, lehnten sie jedoch ab. Überhaupt nicht
einverstanden waren sie mit dem Vorschlag, wichtige Kompetenzen namentlich bei der
Lohnpolitik an die einzelnen Arbeitgeber wie SBB und Post abzutreten. Lohneckdaten,
Teuerungsausgleich, national einheitliche Lohnhöhen sowie Höchstarbeitszeiten sollten
ihrer Ansicht nach weiterhin durch den Bundesrat festgelegt werden. Der SGB und die
SP schlossen sich dieser Kritik an. Für die SVP hingegen enthielt das bundesrätliche
Projekt immer noch zu viele einengende Vorschriften. Unterstützung fand die
Regierung bei der CVP und der FDP, wobei letztere allerdings ebenfalls Kritik am
Ausmass der Kompetenzendelegation an die einzelnen Bundesbetriebe anmeldete. Für
die Wirtschaftsverbände war die Reform zu zaghaft ausgefallen. Sie forderten, dass für
die Bundesangestellten wie für alle anderen Beschäftigen das private Anstellungsrecht
gemäss Obligationenrecht zur Anwendung kommen soll. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.09.1998
HANS HIRTER

Im Dezember leitete der Bundesrat dem Parlament seinen definitiven Entwurf zum
Bundespersonalgesetz zu. Grundsätzlich hielt er dabei am Vernehmlassungsprojekt
fest, ging aber doch in einigen Punkten auf die Forderungen der Gewerkschaften ein.
So nahm er die Bestimmung auf, dass der Bundesrat Minimallöhne sowie
Höchstarbeitszeiten und die minimale Feriendauer für alle Beschäftigten (also auch
diejenigen der SBB und der Post) festlegen kann. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1998
HANS HIRTER
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Das neue Bundespersonalgesetz (BPG) wurde 1999 von beiden Räten behandelt; die
Differenzbereinigung konnte aber noch nicht abgeschlossen werden. Im Nationalrat
beantragten Borel (sp, NE) und Spielmann (pda, GE) Nichteintreten, da die
vorgeschlagenen Regelungen ein Ausdruck der grundsätzlich zu bekämpfenden
Liberalisierungswelle seien, die letztendlich in einen Abbau der staatlichen Leistungen
münden werde. Mit besonderem Nachdruck wandte sich Borel gegen die Einführung
eines Leistungslohnsystems. Der Rückweisungsantrag fand nur bei einer Minderheit der
SP-Fraktion Unterstützung und wurde mit 119:18 Stimmen abgelehnt. Zuwenig weit ging
hingegen das neue Gesetz für Bortoluzzi (svp, ZH). Er verlangte die Rückweisung an die
Kommission mit dem Auftrag, einen Entwurf vorzulegen, der dem Bund mehr Freiheit in
seiner Personalpolitik gibt. Die Post und die SBB wollte Bortoluzzi ganz aus dem Gesetz
herausnehmen und ihnen damit keine über das Obligationenrecht hinausgehende
personalpolitischen Verpflichtungen auflasten. Sein Antrag wurde nur von der SVP-
Fraktion unterstützt und unterlag mit 111:24 Stimmen.

In der Detailberatung verlangte der Freisinnige Pelli (TI), dass auch bei Betrieben,
welche zur Post oder der SBB gehören, das Personal vollumfänglich dem
Bundespersonalgesetz unterstellt wird. Der Bundesrat widersetzte sich vergeblich
diesem namentlich von der SP unterstützten Antrag, der es seiner Meinung nach den
beiden Betrieben praktisch verunmöglichen würde, mit anderen Unternehmen
gemeinsame Firmen zu betreiben. Mit 83:80 Stimmen wurde die Forderung
angenommen. Zu einer grösseren Debatte führte die Bestimmung, dass für
arbeitsrechtliche Fragen, welche nicht durch das Personalgesetz geregelt sind, die
Bestimmungen des Obligationenrechts gelten. Die SP bekämpfte diese Version
erfolglos. Ihrer Meinung nach würden, angesichts der Konzeption des BPG als
Rahmengesetz, viele Bereiche unter diese Klausel fallen, und damit könnten den
Besonderheiten der staatlichen Anstellungsbedingungen gegenüber denjenigen der
Privatwirtschaft zuwenig Rechnung getragen werden. Eine weitere Niederlage erlitt die
Ratslinke bei den Kündigungsbestimmungen. Ihr Streichungsantrag für die Regelung,
dass der Bund bei Umstrukturierungen Kündigungen aussprechen kann, wenn dem
betroffenen Personal keine zumutbare andere Arbeit angeboten werden kann, unterlag
mit 89:68 Stimmen. Bei der Frage der Einführung einer Leistungslohnkomponente
unterlag der Streichungsantrag der Linken ebenfalls. Nicht durchsetzen konnte sich
aber auch die vor allem von der SVP getragene Forderung, dass die
Funktionskomponente maximal 60% betragen dürfe, um ausreichenden Spielraum für
die leistungsmässige Differenzierung der Löhne zu erhalten. Konform zur neuen
Bundesverfassung, welche eine gesetzliche Begründung für Einschränkungen des
Streikrechts verlangt, stimmte der Rat einer Formulierung zu, welche den Bundesrat
ermächtigt, in drei Fällen das Streikrecht für bestimmte Personalkategorien aufzuheben
oder einzuschränken: bei Gefährdung der Staatssicherheit, bei Beeinträchtigung der
Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sowie zur Wahrung
von aussenpolitischen Interessen. Ein von der SVP gefordertes generelles Streikverbot
mit Ausnahmeregelungen konnte sich nicht durchsetzen. In der Gesamtabstimmung
wurde das neue Gesetz mit 58:21 Stimmen bei 40 Enthaltungen angenommen. Die
Gegenstimmen stammten zu zwei Dritteln aus der SVP-Fraktion und zu einem Drittel
aus der SP (namentlich von ihren welschen Vertretern) und der PdA. Der Rest der SP wie
auch die Grünen enthielten sich der Stimme. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1999
HANS HIRTER

Die Diskussion um als exorbitant empfundene Löhne und Entschädigungen für
Spitzenmanager schloss auch die Manager der bundeseigenen resp. -nahen Betriebe
wie Post und SBB resp. SRG und Nationalbank und der sich mehrheitlich im
Bundesbesitz befindlichen Swisscom mit ein. Der Bundesrat wandte sich gegen die
Festlegung von oberen Lohneckwerten, wie dies im Parlament von der Linken verlangt
worden war, da daraus diesen Unternehmen Nachteile auf dem Arbeitsmarkt erwachsen
würden. Er beschloss aber, die Bezüge in Zukunft transparent zu machen. (Siehe dazu
auch hier.) 13

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 06.06.2001
HANS HIRTER

Im September legte der Bundesrat die Botschaft für die Totalrevision des Gesetzes
über die Pensionskasse des Bundespersonals (PUBLICA-Gesetz) vor. Diese enthält die
neu konzipierten Vorschriften über die Organisation und die versicherungstechnischen
Regeln. Die noch nicht Pensionierten müssten demnach die Hauptlast der
Kassensanierung selbst tragen. Neben dem vom Parlament ultimativ verlangten Wechsel
vom bisherigen Leistungs- zum Beitragsprimat beinhaltet die Reform auch eine
Senkung des technischen Zinssatzes (weitgehend finanziert über Beitragserhöhungen)

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2005
HANS HIRTER
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und die Erhöhung des ordentlichen Pensionsalters von 62 auf 65 für alle, also auch für
diejenigen, die bereits vierzig Jahre beim Bund gearbeitet haben. Zudem beantragte
der Bundesrat, die im Vorjahr beschlossenen dringlichen Sanierungsmassnahmen ins
ordentliche Recht zu überführen (u.a. Verzicht auf garantierten Teuerungsausgleich).
Die bereits Pensionierten sollen hingegen geschont werden. Für sie schlägt der
Bundesrat die Schaffung einer besonderen, vom Bund getragenen Rentnerkasse vor,
welche ihnen die Auszahlung der früher versprochenen Leistungen garantiert. Für die
Pensionskassen der bundeseigenen Betriebe Post und SBB bestanden ebenfalls Pläne
zur Ausgliederung der Rentenkasse für die bereits Pensionierten. Entscheide zugunsten
dieser von der SVP bekämpften Massnahme wurden aber noch nicht getroffen. 14

Mit 103 zu 83 Stimmen lehnte der Nationalrat eine Motion Golay (mcg, GE) ab, die quasi
einen Inländervorrang in der Bundesverwaltung gefordert hätte. Golay argumentierte,
dass trotz 150'946 Arbeitslosen und 206'138 Stellensuchenden (Zahlen des Seco vom
Januar 2015) zahlreiche Grenzgängerinnen und Grenzgänger in bundesnahen Betrieben
(SBB, Post) beschäftigt seien. Insbesondere in Grenzkantonen könnten mit einer
besonderen Berücksichtigung von Schweizerinnen und Schweizern die Sozialkosten
gesenkt werden – so der Genfer in der Begründung seines Vorstosses. 
In der Ratsdebatte wies Bundesrat Ueli Maurer darauf hin, dass mit der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative bereits Schritte in die geforderte Richtung
unternommen worden seien. Die Motion sei zudem aus zwei Gründen nicht erfüllbar.
Erstens sei sie nicht kompatibel mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU
und zweitens habe der Bundesrat gar keinen Einfluss auf die bundesnahen Betriebe. Er
können diesen keine Vorschriften hinsichtlich ihrer Anstellungspolitik machen. Ob
dieser Argumentation erstaunt die dennoch relativ starke Unterstützung der Motion, die
nicht nur alle Mitglieder der SVP-Fraktion, sondern auch eine Zweidrittelsmehrheit der
CVP-Fraktion hinter sich scharen konnte. Die Stimmen der mit Ausnahme der FDP
geschlossenen anderen Fraktionen reichten allerdings aus, um die Idee zu versenken. 15

MOTION
DATUM: 27.02.2017
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 16

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 17

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Die Entscheidung, welcher Rat in welchem Geschäft Erstrat sein soll, obliegt den beiden
jeweiligen Präsidierenden der beiden Kammern. Die Zuweisung ist auch deshalb von
Bedeutung, weil der Erstrat das Terrain für einen Entscheidungsprozess abstecken kann
und der Zweitrat in der Regel hier nicht noch einmal alles neu definiert. In der Regel
führen die Entscheidungen der Präsidien kaum zu Diskussionen. Eine Ausnahme bildete
die Zuweisung der "Altersvorsorge 2020", die den Ständerat als Erstrat vorsah. Das
politische Feld für die umstrittene Reform wird somit von Kommissionsmitgliedern
abgesteckt, die seit längerer Zeit im Amt und dafür bekannt sind, sachpolitische
Kompromisse vor Parteiideologien zu stellen. Zu diskutieren gab, dass der Ständerat die
wichtige Reform noch vor den Wahlen diskutierte und sich hier einige altgediente – und
für 2015 nicht mehr kandidierende – Ständeräte aus der Gesundheitskommission ein
letztes Mal einbringen wollten. 
Diese Ausgangslage veranlasste die SVP-Fraktion zu einer parlamentarischen Initiative,
mit welcher sie verlangt, dass bei bundesrätlichen Beratungsgegenständen nicht mehr
die Ratspräsidien alleine über die Vergabe des Erstrates entscheiden dürfen, sondern
die Präsidien der entsprechenden Kommissionen konsultieren müssen. Auf Antrag der
Kommissionspräsidentin oder des Kommissionspräsidenten müsste der endgültige
Entscheid für die Bestimmung des Erstrats dann von der Koordinationskonferenz
gefällt werden. 
Während die SPK-NR der Initiative mit 12 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen noch Folge
gab, lehnte ihre Schwesterkommission diese mit 11 zu 1 Stimmen und der Begründung
ab, dass ein Einzelfall nicht genüge, um die bewährte Regelung zu ändern. Die
Bestimmung des Erstrates müsse aufgrund der Belastung der Räte und Kommissionen
entschieden werden und dürfe nicht "verpolitisiert" werden. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2015
MARC BÜHLMANN

In ihrer ersten Sitzung nahm die nach den Nationalratswahlen neu zusammengesetzte
SPK-NR den Entscheid ihrer Vorgängerin hinsichtlich der Regelung zur Bestimmung des
Erstrates wieder zurück. Sie beugte sich damit dem Argument der ständerätlichen
Kommission (SPK-SR), die gegen ein Folge geben der parlamentarischen Initiative der
SVP-Fraktion eingetreten war. Das Begehren der Volkspartei will, dass nicht die
Ratspräsidien abschliessend entscheiden, welcher Rat sich als Erstrat über wichtige
Bundesratsgeschäfte beugt, sondern die Kommissionspräsidien und bei Uneinigkeit die
Koordinationskonferenz. Die Kommissionsmehrheit empfahl ihrem Rat entsprechend,
der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die SVP machte sich in der
nationalrätlichen Debatte, die zu Beginn der Sommersession 2016 stattfand, zwar noch
einmal für ihren Vorschlag stark, stand allerdings mit 68 zu 122 Stimmen bei 2
Enthaltungen fast alleine da. Einzig Christian Lohr (cvp, TG) unterstützte zusammen mit
der SVP-Fraktion den Minderheitsantrag. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Vote électronique – 2000 bis 2022

Beauftragt durch mehrere Digitalisierungsvorstösse des Parlaments legte der Bundesrat
2002 einen Bericht zu Chancen und Risiken der elektronischen Ausübung der
politischen Rechte, der so genannten «Vote électronique» vor, worunter
elektronisches Abstimmen und Wählen (E-Voting), elektronisches Sammeln von
Unterschriften (E-Collecting) und die elektronische Behördeninformation bei Wahlen
und Abstimmungen verstanden wird. 
In der Folge wurden in einzelnen Gemeinden (in den Kantonen GE, NE, ZH) vom Bund
bewilligte Pilotprojekte zu E-Voting durchgeführt, über die der Bundesrat 2006 einen
eher zurückhaltenden Bericht vorlegte. Es gelte «Sicherheit vor Tempo», E-Voting solle
demnach vor allem Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern dienen. In der Folge
führten zwölf Versuchskantone (BE, LU, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, NE, GE) mit drei
unterschiedlichen Systemen E-Voting für im Ausland wohnhafte Stimmberechtigte ein.
In den Kantonen Genf und Neuenburg konnte zudem eine begrenzte Zahl an in den
beiden Kantonen wohnhaften Personen elektronisch abstimmen und wählen. 
2013 legte der Bundesrat einen neuerlichen Bericht vor, in dem er für die
Nationalratswahlen 2015 die Nutzung von E-Voting durch eine Mehrheit der
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ankündigte. In der Folge scheiterten
verschiedene Vorstösse, die eine raschere Gangart forderten, genauso wie Vorstösse,
die den Ausbau von E-Voting aus Sicherheitsbedenken bremsen wollten. Insgesamt
nahm aber die Skepsis gegenüber der sicherheitstechnischen Umsetzung von E-Voting
zu und 2015 erteilte der Bundesrat neun Kantonen aufgrund sicherheitstechnischer
Mängel des von ihnen benutzten Systems keine Bewilligung für E-Voting mehr. In der
Folge standen lediglich noch das System des Kantons Genf und ein neu entwickeltes
System der Schweizerischen Post zur Verfügung. 
Bis Ende 2016 hatte die Hälfte aller Kantone Erfahrungen mit E-Voting gesammelt. Der
Bundesrat sprach sich 2017 für flächendeckendes E-Voting als ordentlichen dritten
Kanal aus und legte 2018 eine entsprechende Revision des Bundesgesetzes über die
politischen Rechte vor. Den Kantonen bliebe allerdings freigestellt, ob sie
elektronisches Abstimmen und Wählen nutzen wollen.  
Die bundesrätliche Unterstützung für E-Voting begegnete jedoch 2018 wachsendem
Widerstand. Zwar scheiterten zwei parlamentarische Initiativen, die ein Moratorium für
E-Voting verlangten, 2019 wurde aber eine entsprechende Volksinitiative lanciert (die
allerdings 2020 an der Unterschriftenhürde scheiterte). Ende 2018 kündigt der Kanton
Genf an, sein System aus Kostengründen nicht weiter zu betreiben. Eine
Standesinitiative, die den Bund zur Mitfinanzierung aufgefordert hatte, wurde
abgelehnt. Einziges verbleibendes System war damit jenes der Post, was auf Kritik
stiess, auch weil es sich bei einem Stresstest 2019 als zu wenig sicher erwies. Der
Bundesrat stoppte in der Folge die Bemühungen, E-Voting als dritten Kanal für die
Stimmabgabe einzuführen, und richtete 2020 den Versuchsbetrieb neu aus. Die
nötigen revidierten Verordnungsgrundlagen traten per 1. Juli 2022 in Kraft. Die Post
entwickelte in der Zwischenzeit ein verbessertes System, das von unabhängigen
Expertinnen und Experten überprüft wurde, 2022 aufgrund weiterhin bestehender
Mängel aber noch keine Bewilligung erhielt. 

2018 gab der Bundesrat bekannt, dass E-Collecting nicht weiterverfolgt werden sollte.
Dies stiess auf Kritik, weil Digitalisierung im Sinne von «Civic Tech» laut dem Parlament
möglichst viele Aspekte umfassen sollte. Die Plattform «WeCollect» und andere
ähnliche Vorhaben, die Unterschriftenbögen online anbieten und Netzwerke von
potenziell Unterschriftswilligen schufen, schienen Unterschriftensammlungen zu
vereinfachen. 2021 verlangte der Nationalrat per Postulat einen Bericht über eine
mögliche Einführung digitalen Unterschriftensammelns. 

Chronologie
2000: Vorstösse zu «E-Switzerland» 
2002: Bericht des Bundesrats zu Chancen, Risiken und Machbarkeit elektronischer
Ausübung politischer Rechte
2002-2005: Versuche mit E-Voting (Anières, Testgemeinden Abstimmung vom 26.9.04;

ANDERES
DATUM: 05.10.2000
MARC BÜHLMANN
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Testgemeinden Abstimmung vom 27.11.04)
2006: Bericht des Bundesrats zu den Pilotprojekten
2013: Evaluationsbericht des Bundesrats zu Vote électronique 2006-2012
2013-2019: Verschiedene Vorstösse zur Beschleunigung (z.B. Mo. 11.3879, Mo. 15.4260),
aber auch für eine Einschränkung der Pilotprojekte (z.B. Mo. 13.3812, Pa.Iv. 15.412, Mo.
15.4237; Pa.Iv. 17.471 und Pa.Iv. 18.420; Pa.Iv. 18.427; Pa.Iv. 18.468) werden abgelehnt
2015: Keine Bewilligung für System von Konsortium aus neun Kantonen
2016/2017: Roadmap für flächendeckende Einführung von medienbruchfreiem E-
Voting
2017: Sicherheitsbedenken nehmen zu
2018: Bundesrat legt Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vor;
Genfer System droht das Aus; Post als einzige Anbieterin stösst auf Kritik; E-Collecting
soll nicht weiterverfolgt werden, was auf Kritik stösst
2019: Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium wird lanciert; Genf gibt eigenes
System auf, weil es vom Bund nicht finanziert wird; System der Post besteht
Sicherheitstests nicht, Bundesrat beschliesst, Überführung von E-Voting in
ordentlichen Betrieb vorerst zu stoppen und Nationalrat beschliesst einen Marschhalt.
2020: Neuausrichtung des Versuchsbetriebs und Entwicklung eines alternativen
Systems durch die Post
2021: System der Post wird vom Bund überprüft; Vernehmlassung zur Neuausrichtung
fällt mehrheitlich positiv aus; Postulat fordert Bericht zu möglichen Folgen einer
Einführung von E-Collecting
2022: Kantonale Versuche mit E-Voting sind grundsätzlich wieder möglich; System der
Post besteht aber Sicherheitsüberprüfung nicht und muss überarbeitet werden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indem sie auf eine Studie der Uni Freiburg zum Thema Wahlbeteiligung verwies, die
einen positiven Effekt „klar beweise“, forderte Yvette Estermann (svp, LU), dass das
Porto auf Abstimmungscouverts vollumfänglich von der Post übernommen werde. Die
in der politikwissenschaftlichen Zeitschrift „Electoral Studies“ erschienene
Untersuchung zeigte auf der Basis einer Untersuchung der Partizipation bei nationalen
Abstimmungen in Berner Gemeinden, dass die Stimmbeteiligung in jenen Gemeinden
höher ist, in denen die Versandkosten für die briefliche Stimmabgabe von der
Gemeinde getragen werden. Der Effekt des Gratis-Portos wurde auf rund 2 Prozent
geschätzt. Estermann beantragte mittels Motion, dass die Post als bundeseigener
Betrieb die Versandkosten von momentan 85 Rappen übernehmen muss, damit die
Stimmbeteiligung erhöht werde. 
In seiner ablehnenden Antwort machte der Bundesrat geltend, dass die Durchführung
von Abstimmungen Sache der Kantone sei. Es gebe in der Tat Kantone (AG, AI, BS, GE,
GL, OW, SG, ZG, ZH), welche die Versandkosten übernähmen. Zudem hätten in den
anderen Kantonen einzelne Gemeinden beschlossen, die entsprechende Finanzierung
ohne Bundesinterventionen zu regeln. Dies sei nicht nur sachlich richtig, sondern auch
deshalb angezeigt, weil häufig ja nicht nur eidgenössische, sondern auch kantonale und
kommunale Abstimmungen gleichzeitig stattfänden, bei denen die Versandkosten dann
anteilmässig von Kantonen und Gemeinden und nicht nur vom Bund alleine getragen
werden müssten. Die Regierung wolle die Kantone gerne auf die entsprechende Studie
aufmerksam machen, darüber hinaus würde sie aber im Moment dem Ausbau von E-
Voting den Vorzug geben. Dies sei im Hinblick auf einen Abbau von Hürden bei
Abstimmungen nachhaltiger.  
Die nationalrätliche Debatte zur Motion entwickelte sich zu einem eigentlichen Ping-
Pong zwischen Bundeskanzler Thurnherr und verschiedenen Rednerinnen und
Rednern. Während der Bundeskanzler die Position des Bundesrates mit den
Argumenten verteidigte, dass Abstimmungsbeteiligung auch etwas kosten dürfe, man
das Couvert auch ohne Briefmarke einfach in den Gemeindebriefkasten werfen könne
und die Kosten zumutbar seien, gab den Votanten von links und rechts die fehlende
Rechtsgleichheit zwischen den Kantonen, die im Vergleich zu den Millionen, die man in
E-Voting investiere, relativ geringen Kosten oder die Möglichkeit einer gerechten
Kostenverteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden zu denken. Dem
Bundeskanzler, der davor warnte, dass irgendwann sicher auch noch verlangt werde,
dass jemand das Stimmmaterial bei Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zu Hause
abhole, wurde eine „herablassende Behandlung der Motion“ (Balthasar Glättli (gp, ZH))
vorgeworfen. Dank der geschlossenen Grünen Fraktion, der praktisch geschlossenen
SVP-Fraktion und einer grossen Mehrheit der SP-Fraktion wurde die Motion mit 109 Ja
zu 73 Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen schliesslich angenommen. 20
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Mit 6 zu 5 Stimmen empfahl die SPK-SR Mitte Mai die Motion Estermann (svp, LU) zur
Ablehnung. Die Frage, ob der Bund für das Porto auf Abstimmungscouverts aufkommen
müsse oder nicht, ziele auf eine Detailfrage, die in den Zuständigkeitsbereich der
Kantone falle. Der Bund dürfe nur die generellen Rahmenbedingungen vorgeben, nicht
aber solche Kostendetails. Zudem fänden häufig zeitgleich Abstimmungen auf den
verschiedenen föderalen Stufen statt und es sei kaum möglich, speziell nur die Kosten
für nationale Urnengänge zu bestimmen. Man dürfe zudem nicht von der Post
verlangen, wirtschaftlich zu agieren, und ihr gleichzeitig die Versandkosten für die
briefliche Stimmabgabe aufhalsen. Während die Kommissionsmehrheit das Drittel an
Kantonen als Vorbild lobte, das bei der brieflichen Stimmabgabe bereits Portofreiheit
eingeführt habe, monierte die Kommissionsminderheit, dass hier eine Chance verpasst
werde, administrative Hürden abzubauen, um eine höhere Stimmbeteiligung zu fördern.
Zudem müssten die Kosten ja nicht der Post übertragen werden, sondern der Bund
könne sich anteilmässig beteiligen. 
In der recht lebhaften ständerätlichen Debatte wurde betont, dass es hier nicht primär
darum gehe, Massnahmen für eine höhere Stimmbeteiligung zu finden. Alle würden dies
wohl eine gute Sache finden, betonte Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss
(sp, AG). Es gehe vielmehr darum, sich zu fragen, ob der Bund oder die Post die Kosten
tragen müssten. Bundeskanzler Walter Thurnherr betonte, dass den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern eine Reihe von alternativen Möglichkeiten für Wahl- und
Stimmbeteiligung offen stünden. Die wohl bequemste sei tatsächlich jene via die
Infrastruktur der Post. Aber dieser komfortable Weg verursache halt auch Kosten von
85 Rappen. Die Stimmen gegen den im Nationalrat noch überwiesenen Vorstoss
schienen letztlich zu verfangen: In Anbetracht der knappen Kommissionsmehrheit
versenkte der Ständerat die Motion mit 29 zu 10 Stimmen relativ deutlich. 21
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